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Schweizer
Armee i%\M

JEDER SCHWEIZER IST WEHRPFLICHTIG

So heisst klar und deutlich artikel 18 unserer bundesverfassung. Klar und deutlich?

Ja, da ist einmal eine grosse gruppe von schweizer bürgern, die überhaupt
nicht wehrpflichtig ist, es handelt sich sogar um die mehrheit von ihnen.
Gemeint sind natürlich die frauen. Freiwillig können sie zwar militärdienst leisten,
aber wenn sie nicht wollen, müssen sie nicht.

Dann gibt es aber auch manner, die nicht in den militärdienst müssen, ja nicht
einmal dürfen, auch wenn sie wollten: "dienstuntauglich" steht dann in ihrem
dienstbüchlein, nur gerade zum bezahlen des militärpflichtersatzes sind sie noch

tauglich.

WEHRPFLICHTIG

Wehrpflichtig also ist jeder schweizer, sofern er ein mann ist und sofern er
"diensttauglich" ist. Das heisst, er ist verpflichtet, sich zu wehren. Wehren
gegen wen? Gegen was? Wer sind denn unsere feinde, die uns zwingen, uns zu
wehren? Darüber schweigt sich unsere Verfassung aus. Aber trotzdem wird über
diese frage kaum diskutiert. Massenmedien und einflussreiche leute geben uns
antwort. Feindbilder werden aufgebaut, bis auch der letzte schweizer davon
überzeugt ist. Je nach bedarf werden diese bilder etwas geändert. So heisst der
satz aus der bundesverfassung heute vielleicht folgendermassen:
Jeder schweizer ist verpflichtet, sich gegen die kommunisten zu wehren.
Andere leute sehen das vielleicht auch so: Jeder schweizer ist verpflichtet, sich

gegen eine änderung der machtverhältnisse in der Schweiz zu wehren. Wer eine
solche änderung anstrebt, ist nach ihrer ansieht ein kommunist und muss folglich

bekämpft werden. Schaut man in der geschichte etwas zurück, gegen wen
sich die schweizer gewehrt haben, so fällt auf, dass sich die schweizer immer
wieder gegen arbeiter, gegen schweizer arbeiter gewehrt haben. Und wer ist denn
wehrpflichtig? Zum grossen teil sind es arbeiter, schweizer arbeiter. Also schweizer

arbeiter waren verpflichtet, sich gegen sich selbst zu wehren!
Für wen?

Kann die frage "gegen wen" durchaus verschieden beantwortet werden, so ist
auch die frage nach dem "wie" in der bundesverfassung eigentlich nicht beant-



* *
X Innere einsetze (ein paar beispiele) *
* ** *
X 1875 Anlässlich eines Streiks von stollenarbeitern, die am durchbruch *
X des gotthardtunnels arbeiten, werden 4 arbeiter von den truppen *

X getötet und 12 schwer verletzt. ' *

*- 1918 Am 1. mai werden in Zürich truppen aufgeboten. Im november
werden truppen mobilisiert, um gegen die 250V00 teilnehmer am *

'¦¦* generalstreik im ganzen lande einzuschreiten. *

* 1932 Truppen, die von der genfer kantonsregierung angefordert worden X

* sind, schiessen in die unbewaffnete menge, die einer anti-faschisti- X

t sehen demonstration in Genf folgte. Bilanz: 13 tote und 65 verletzte. X

t Ein oberst erklärt nachher stolz: "Dreizehn zu null!" X

# *
X 1968 Die armee besetzt militärisch den Jura, um eventuellen volkskund- *
X gebungen die stirn bieten zu können. Kriegsmunition wird an die *

X truppe verteilt. Soldaten und widerspenstige Unteroffiziere werden *
X bestraft. X

* *
a*************************************************************
wortet. Aber dennoch hat derjenige, der wehrpflichtig ist, keine auswahl, auf
welche weise er sich wehren will. Nur eine art, sich zu wehren, zählt, nämlich
mit der waffe. Unser satz in der bundesverfassung heisst nun also so:
Jeder schweizer ist verpflichtet, sich mit der waffe gegen die kommunisten zu
wehren.
Nun gibt es aber leute, die unter Wehrpflicht etwas anderes verstehen. Ihre feinde

haben andere namen: Unterdrückung, soziale Ungerechtigkeit, angst, hass,

rassismus, gewinnsucht, egoismus, machttrieb, hunger, Umweltverschmutzung,
raubbau der rohstoffe dieser erde. Auch die frage nach dem "wie" beantworten
sie anders. Gegen ihre feinde ist die waffe kein mittel, sich zu wehren. Der
Waffendienst vergrösSert nur angst und hass, anstatt freiheit bringt er schuld und
Verdammnis. Sie bedürfen keiner waffen gegen ihre feinde, ihre mittel sind
Solidarität und arbeit mit den schwächsten unserer gesellschaft oder auch liebe und

glaube.
Aber für diese leute hat unsere gesellschaft keinen platz. Nur eine zelle mit
vergitterten fenstern steht ihnen zur Verfügung. Dienstverweigerer nennt man sie.

Eigentlich ist dieses wort falsch, verweigern sie doch nicht den dienst schlechthin,

sondern nur eine ganz spezielle art von dienst.

DIENSTUNTAUGLICH

In einer beziehung haben es die behinderten besser als wir nichtbehinderten.
Wenn sie per zufall zu derjenigen gruppe von menschen gehören, die unter
Wehrpflicht etwas anderes verstehen als die massgeblichen leute unserer gesellschaft,
so laufen sie trotzdem nicht gefahr, ins gefängnis zu kommen (Ob es wohl roll-
stuhlgängige gefängnisse gibt? Die gesellschaft hat nämlich leute dazu ausger

wählt, die die schweizer in zwei gruppen spalten müssen, in diensttaugliche und

dienstuntaugliche, also offenbar in menschen, die fähig sind, jemandem einen

dienst zu leisten und solche, die dazu nicht fähig sind.
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Wieder stellt sich die frage, wem einen dienst leisten? Dem Vaterland? Dem
Staat? Der Schweiz? Oder den banken zuliebe? Der industrie? Oder vielleicht
sogar den mitmenschen?
Wieder gibt es leute, die zwar den Stempel "diensttauglich" haben, aber nicht
bereit sind, wirklich jemandem einen dienst zu erweisen. Vielleicht nützt aber
eine militärische karriere der persönlichen laufbahn, und so werden sie den
militärdienst nicht verweigern. Andere erhielten den Stempel "diensttauglich".
Sie sind aber überzeugt, dass das militar ein dienst an der falschen sache ist.
Doch die gesellschaft lässt es nicht zu, dass sie eine andere form von dienst
leisten. Und wieder andere sind als "dienstuntauglich" abgestempelt. Aber sind sie
das wirklich? Haben behinderte kein anrecht darauf, jemandem einen dienst
leisten zu dürfen?
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Militärdienst, einzige möglichkeit, einen dienst zu leisten?

Sicher sind die möglichkeiten, einen dienst zu leisten, fast unbeschränkt. Unsere
gesellschaft aber akzeptiert nur gerade eine form des dienens, den militärdienst.
Die Verfassung garantiert glaubens- und gewissensfreiheit, presse-, Vereins-,
handeis- und gewerbefreiheit, aber die freiheit zur entscheidung, auf welche art
wir der allgemeinheit dienen wollen, steht uns nicht zu. Was z.b. in England
auch während des Weltkrieges selbstverständlich war, ist in der "ältesten demo-
kratie" noch immer nicht möglich!

Armin Kuli
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